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Projekt Governance
Zwischenbericht

Ausgangslage

Im Sommer 2018 erteilte die Bildungsdirektorin dem Mittelschul- und Berufsbildungsamt
den Auftrag, unter dem Namen ,Governance” ein Projekt zu starten, das sich auf verschie-
denen Ebenen um eine Verbesserung der Steuerung, Fiihrung und Aufsicht im System der
Sekundarstufe Il bemiht.

Ausgelost wurde der Auftrag durch einen Handlungsbedarf, der sich in drei Felder subsum-
mieren lasst:

Wiederaufnahme Revision EG BBG

Vom 9. November 2016 bis 3. Marz 2017 wurde im Auftrag des Regierungsrats eine Ver-
nehmlassung zu Anderungen des Einflihrungsgesetzes zum Bundesgesetz Uiber die Be-
rufsbildung vom 14. Januar 2008 (EG BBG, LS 413.31) durchgefuhrt, welche neben ande-
rem auch die Steuerung und Aufsicht der Berufsfachschulen betraf. Vorgesehen war, dass
die Schulkommissionen von der Verantwortung fir die Schul-Strategie sowie von der Fi-
nanzverantwortung entbunden werden. Weiter sollte die Amtszeitbeschrankung (12 Jahre,
Verlangerung nur ,in besonderen Fallen®) entfallen und statt einer Wahl durch den Regie-
rungsrat eine Wahl durch die Bildungsdirektion erfolgen. Auch die gesetzliche Verpflichtung
der Rektorinnen und Rektoren zum Unterrichten sollte aufgehoben werden. Verschiedene
Gruppen ausserten sich kritisch zur Revision, so dass diese im Sommer 2017 sistiert
wurde.

Sowohl die KRB (Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der Ziircher Berufsfachschulen)
als auch die PZB (Prasidialkonferenz der Zurcher Berufsfachschulen) sind jedoch schon
kurz darauf an die Bildungsdirektion gelangt mit dem Wunsch, den Revisionsprozess wie-
deraufzunehmen und die Anpassungen, die von ihnen begriisst werden, umzusetzen. Es
besteht ein gewisser Druck, den Prozess zeitnah zu Ende zu fihren.

Postulat 46/2015 Attraktive und zeitgemasse Anstellungsbedingungen flr
die Schulleitung/Rektorinnen und Rektoren auf der Sekundarstufe |1

Am 16.3.2015 Uberwies der Kantonsrat oben genanntes Postulat von Sabine Wettstein,
Dieter Klay und Peter Vollenweider, in welchem neue Anstellungsmodelle fir Schullei-
tungsmitglieder gefordert werden, etwa eine Flexibilisierung der Unterrichtsverpflichtung,
eine Einreihung in einer separaten Lohnklasse oder die Unterstitzung (und Entlastung) der
padagogischen Leitung durch einen Ausbau der Zentralen Dienste. Entsprechend der Per-


frank
Hervorheben

frank
Textfeld
vertraulich nur für LKB DV


Bildungsdirektion

B Mittelschul- und Berufsbildungsamt
2/18

sonalpolitik des Kantons sollte zudem auch die Moglichkeit geschaffen werden, eine Schul-
leitungsfunktion als Teilzeit-Anstellung wahrzunehmen. Das Postulat wurde entgegenge-
nommen und seitens MBA ein «Runder Tisch» ins Leben gerufen, der zwischen 2016 und
2017 Umsetzungsmoglichkeiten des Postulates prifte. Als Resultat wurde die Méglichkeit
einer zeitweisen Reduktion der Unterrichtsverpflichtung flr Schulleiterinnen und Schulleiter
eingeflihrt sowie die Moglichkeit, das Pensum als Prorektorin/Prorektor bis auf minimal
80% zu senken, wobei Unterrichtstatigkeit und Leitungsfunktion zu gleichen Teilen zu redu-
zieren sind. Am 14. Marz 2018 beantragte der Regierungsrat dem Kantonsrat, das Postulat
auf Grund der getroffenen Massnahmen abzuschreiben. In der Behandlung durch die Kom-
mission flr Bildung und Kultur des Kantonsrates wurde jedoch deutlich, dass die Abschrei-
bung zwar akzeptiert, jedoch erneute parlamentarische Vorstdsse folgen wirden, wenn das
Thema nicht weiter im Fokus der Bildungsdirektion verbleiben und weitergehende Mass-
nahmen ergriffen wiirden, um zeitgeméasse Anstellungsbedingungen sicherzustellen.
Ebenfalls zu diesem Themenfeld ist ein Spezialproblem zu zahlen, das im September 2018
auch in Form einer kantonsratlichen Motion (Kr.Nr 297/2018) artikuliert wurde: Die schuli-
sche Tradition, dass der engste Kreis von Kandidatinnen und Kandidaten fir eine Schullei-
terstelle sich dem Gesamtkonvent vorzustellen hat, entspricht nach Meinung der Motiona-
rinnen nicht mehr dem aktuellen Rechtsverstandnis, welches auch fur Schulleitungsstellen
ein Bewerbungsgeheimnis einfordert.

Fragen zu Rollen, Steuerung, Fuhrung und Aufsicht im Tagesgeschaft
Drittens stellen sich im Arbeitsalltag immer wieder Fragen, die auf unklaren Rollen oder un-
klaren Formulierungen in den rechtlichen Grundlagen beruhen. Insbesondere ist im Kon-
fliktfall oft nicht eindeutig geklart, wer entsprechende Weisungsbefugnisse hat. Konkret
zeigt sich dies an der ,Doppelaufsicht der Schulleitung durch die Schulkommission als
Loberstem Organ” einerseits und dem MBA als Vertretung der Bildungsdirektion anderer-
seits, welche kraft der kantonalen Verfassung und Organisationsverordnung der Bildungs-
direktion vom 25. Januar 2017 (OV BI) ebenfalls ein Weisungsrecht Uber die ihr unterstell-
ten Institutionen besitzt.

Eine historische gewachsene und pragmatisch gelebte Aufgabenteilung mag angesichts
der grundsatzlich sehr guten Zusammenarbeit zwar Uber weite Strecken funktionieren. Ge-
rade dann, wenn keine ,Schonwettersituation“ herrscht, sondern Stérungen im System auf-
treten, zeigt sich aber allzu oft, dass eine effiziente Konfliktbearbeitung durch unklare Eska-
lationswege erschwert wird und Stérungen damit Gefahr laufen, verschleppt zu werden und
sich zu verstarken, was nicht im Interesse der Beteiligten sein kann.

Im Sinne einer Gesamtbearbeitung aller Themenfelder wurde deshalb im Herbst 2018 die
Arbeit am ,Projekt Governance” aufgenommen.
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Projekt Governance

Um oben erwahnte Handlungsfelder zu diskutieren, wurde im Oktober 2018 der ,Round
Table“, welcher sich im Zusammenhang mit dem Postulat Wettstein (Attraktive Anstellungs-
bedingungen) konstituiert hatte, reaktiviert. Dieser Fachausschuss setzt sich aus insgesamt

zwolf Vertreterinnen und Vertretern von Schulkommissionen, Schulleitungen und Gesamt-
konventen bzw. Lehrpersonen von Mittel- und Berufsfachschulen zusammen. Dieser traf
sich zwischen Oktober 2018 und Oktober 2019 insgesamt viermal. Eine Projektgruppe, be-
stehend aus einer Mitarbeiterin des Generalsekretariats der Bildungsdirektion und sieben
Mitarbeitenden des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes, verarbeitete jeweils die Resul-
tate dieser Diskussionen. Berlicksichtigt wurden ausserdem die Rickmeldungen und Hin-
weise von Vertreterinnen und Vertretern der Personalverbénde.

Verantwortlich fiir
Ergebnisse des
Projektes und
Erreichung der Ziele

Flhren des Projektes

Projektorganisation

Auftraggeber

Nik Schatzmann

| Projektausschuss

‘ Geschéftsleitung MBA

Projektleiterin
Sandra Nonella

Projektgruppe
Hans J6rg Hohener
Stefan Gerig

Markus Zwyssig

Ursi Thier

Michael Fliglistaler
Bettina Gubler

Fachausschuss
Sabine Wettstein (Pksk BFs)
Marcel Graff (SKP BFS)
Thomas Fausch (PK SK MS)
Doris Klee (SKP MS)

Kurt Eisenbart (KRB)

Otto Schlosser (SL BFS)
Valeria Gemelli (SL MS)
Stephan Amstutz (SL MS)
Frank Herrmann (LP BFS)
Denise Sorba (LP BFS)
Markus Huber (LP MS)
Franziska Meister (LP MS)

Beratung und Unterstiitzung des
Auftraggebers, Empfehlungen zu
Entscheiden oder zu Abschluss /
Freigaben von Phasen etc.

Beratung und Unterstiitzung der
Projektleiterin bei Beurteilung von
fachlichen Fragestellungen und
Ergebnissen, gibt Empfehlungen
dazu ab, verankert Projekt in
Organisation, die vertreten wird

Projektergebnisse erarbeiten und
weitere Fachspezialisten bei-
ziehen

Dem Projekt Governance wurde folgender Leitgedanke zugrunde gestellt:

Governance Schulen ist die Gesamtheit aller Grundsatze, die unter Wahrung von Gestal-
tungsfreiheit, Entscheidungsfahigkeit und Effizienz auf allen Ebenen Transparenz und ein
ausgewogenes Verhaltnis von Steuerung, Fihrung und Kontrolle anstreben.

Die zukiinftige Governance Sekundarstufe Il soll auf diesen Leitgedanken abgestimmt sein.
Alle bisher im Projekt Beteiligten sind sich einig, dass die zuklnftige Regelung daran zu
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messen ist, ob sie im Ernstfall, ndmlich dann, wann Meinungsverschiedenheiten, Streitig-
keiten oder sonstige Probleme auftreten, eindeutige Antworten liefert. Deshalb ist insbe-
sondere auf eine Klarung, Prazisierung und Aktualisierung der Rollen Wert zu legen. Die
Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten missen kiinftig hinreichend abgegrenzt
und klar definiert sein. Dem Subsidiaritatsprinzip ist dabei wie bisher angemessen Rech-
nung zu tragen.

Ausgehend von der Frage, welches unter der aktuellen Regelung der Verhaltnisse die
Brennpunkte sind, wurde der Fachausschuss eingeladen, seine Einschatzungen einzubrin-
gen. Die vielfaltigen Themen wurden in vier Cluster gegliedert: Steuerung, Fiihrung, Kon-
trolle und Bestellung der Organe. Jedes Cluster unterteilt sich in verschiedene Unterthe-
men:

Cluster: Steuerung
o Kantonale Gremienstruktur
o System-Steuerung / Angebote
e System-Strategie / Entwicklung / Innovation
o Einzelschul-Strategie
e Planungsprozesse
o Personelle Ressourcen / Stellenplan
0 Finanzierung
0 Lehrmittel
0 Immobilien

Cluster: Fiihrung
e Operative Fiihrung

o0 Personal

o Finanzen

0 Organisation
o0 Péadagogik

Cluster: Kontrolle
o Aufsicht
o0 Ebenen
0 Instrumente
0 Massnahmen

Cluster: Bestellung der Organe
e Definition der Schulleitung
e Amtszeit / Anstellung Schulleitung
0 Anstellung
0 Verfahren (Assessment, Konvent)



0 Instanz
o Ende
o Dauer
o0 Gender-Thematik
e Anstellungsbedingungen Schulleitung
0 Unterrichtsverpflichtung
o0 Funktionszulage / Einreihung
0 Teilzeitarbeit
0 Job-Sharing
o Anforderungen
e Wahl Schulkommission
o Verfahren
o Amtszeit
o Anforderungen
0 Anzahl Mitglieder

e Konvente
0 Zusammensetzung
o Rolle

N
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Pro Cluster hat die Projektgruppe ein oder mehrere Factsheets erstellt und fiir alle Un-
terthemen verschiedene und breite Lésungsvarianten ausgearbeitet. Diese wurden an-
schliessend zusammen mit dem Fachausschuss nach Chancen und Risiken bewertet. Ge-
stutzt auf die Factsheets entwickelte die Projektgruppe in Zusammenarbeit mit dem Fach-

ausschuss eine Auswahl der Losungsvarianten weiter. Diese lassen sich in folgende Hand-

lungsfelder aufteilen:
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Die Projektmitarbeitenden haben folgende
Handlungsfelder identifiziert:

o
c
2 System-
@
= steuerung
-
7]
Strategische
=] und Personelle
5 operative Flhrung der
= Leitung der Rektor/innen
3
(e Schule
@ 3
3 Aufsicht /
ag- Durchgriff
¥
g Definition Anstellungs- Bestellung el
2 e Anstellung setzung und
© c der prozess i Schul-
= © . . Schulleitung - Aufgaben
W . D Schulleitung Schulleitung kommission
d.s g 6 Konvent

Handlungsbedarf
Bei den verschiedenen im aktuellen System tatigen Gremien ist gemass Diskussionsstand
Mitte November 2019 der Anderungsbedarf unterschiedlich gross.

Keine Anderung erfahren sollen die Rollen des Kantonsrates, der Finanzkontrolle, der ein-
zelnen Lehrpersonen sowie das tbrige Personal der Schulen. Einigkeit besteht auch, dass
dem Bildungsrat im Rahmen der ihm zugewiesenen Kompetenzen weiterhin die padagogi-
sche Steuerung des Gesamtsystems Sekundarstufe Il obliegen soll. Auf diese Gremien
wird deshalb im Weiteren nicht mehr eingegangen.

Noch nicht geklart sind die Rollen von SLK und KRB sowie der beiden Prasidialkonferen-
zen der Berufsfachschulen und der Mittelschulen. Je nach Ausgestaltung der Aufsicht
(siehe unten) ist der Handlungs- bzw. Anpassungsbedarf bei den Gremien unterschiedlich
gross und soll dann diskutiert werden, wenn die Aufsicht uber die Einzelschulen geklart ist.

Unbestritten ist der Handlungsbedarf in der Frage der Fiihrung und Kontrolle (Klarung der
Rollenverteilung zwischen SK, SL und MBA) sowie bei der Bestellung der Organe.



Bildungsdirektion

B Mittelschul- und Berufsbildungsamt
7/18

Handlungsfelder / Fokusthemen

Aus den vier Workshops mit dem Fachausschuss und den Gesprachen mit den Personal-
verbanden haben sich drei zentrale Fokusthemen herauskristallisiert, wobei v.a. beim ers-
ten Differenzen zwischen den Berufsfachschulen und den Mittelschulen auftreten:

Im Folgenden werden die diskutierten Losungsansatze in einzelnen Unterkapiteln prasen-
tiert, wobei auf allfallige Querbezilige zwischen den Fokusthemen hingewiesen wird.

Fuhrung Rektorinnen / Aufsicht Einzelschule

Unter den geltenden Bestimmungen ist die Aufsicht Uiber die Schulen unklar geregelt. Es
besteht eine doppelte Aufsicht durch die Schulkommission als oberstes Organ der Schule
und das MBA als der Schule hierarchisch ebenfalls tibergeordnete Behorde. Ausserdem
trennt das heutige System aufsichtsrechtliche und operative Aufgaben nur ungeniligend, da
die Schulkommission als Aufsichtsorgan teilweise auch finanzielle und personalrechtliche
Aufgaben erfiillt, die zu den operativen Aufgaben der Schulleitung gehoéren. Die aufsichts-
rechtlichen Aufgaben und Kompetenzen zwischen Schulkommission und MBA sind darum
zu klaren. Eine punktgenaue Aufteilung wird aber kaum gelingen, da diese kompliziert und
immer unvollstédndig ausfallen wird, wodurch erneut Unklarheit entstiinde. Die Aufsicht Uber
die Schulen kann deshalb nur abschliessend geklart werden, wenn sie unmittelbar und um-
fassend einer der beiden Instanzen zugewiesen wird. Auf der Basis der Workshops wurden
zwei Modelle erarbeitet. Diese sollen im Folgenden erlautert werden. Es ist darauf hinzu-
weisen, dass es sich zum jetzigen Zeitpunkt erst um grundsatzliche Stossrichtungen han-
delt. In der weiteren Projektearbeit sind bei beiden Modellen noch zahlreiche offene Fragen
und ungeldste (Detail-)Probleme zu bearbeiten bzw. nachgelagerte Unter-Entscheide zu
treffen.
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Fiuhrung der Rektor/innen: 2 neue Modelle

Status Quo | Modell A Modell B

44
-
-

44
-
-+

Modell A

Steuerung: Analog zu heute soll das MBA den einheitlichen Vollzug von Gesetzen und
Verordnungen uber Vorgaben in Form von Richtlinien 0.8. regeln und die Angebote im Bil-
dungsbereich tUber Ressourcenzuteilungen (inkl. finanzielle Mittel), Leistungsauftrage und
Leistungsvereinbarungen steuern. Im Rahmen der von der Bildungsdirektion zugewiesenen
Kompetenzen soll das MBA weiterhin Geschafte und Ausgaben bewilligen. Die Kompeten-
zen ergeben sich aus Gesetz und Verordnungen. Antragsteller wird im Modell A jedoch neu
der Prasident der Schulkommission sein.

Beratung und Unterstiitzung durch das MBA: Ebenfalls unverandert soll das MBA den
Schulen in personellen, finanziellen und rechtlichen Angelegenheiten beratend und unter-
stutzend zur Seite stehen, wobei insklinftig der Schulkommissionsprasident / die Schul-
kommissionsprasidentin stets zu involvieren ist.

Aufsicht: Unter den geltenden Bestimmungen ist die Aufsicht tiber die Schulen unklar ge-
regelt. Es besteht eine doppelte Aufsicht durch die Schulkommission als oberstes Organ
der Schule und das MBA als der Schule hierarchisch ebenfalls libergeordnete Behorde.
Die Aufsicht Gber die Schulen soll deshalb unmittelbar und umfassend der Schulkommis-
sion zugewiesen werden. Damit wirde die Weisungstatigkeit des MBA gegenuber der
Schulleitung entfallen. Im Rahmen seiner Aufsicht wendet sich das MBA an den Prasiden-
ten / die Prasidentin der Schulkommission. Es wéare inskiinftig an der Schulkommission zu
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prufen, ob das Handeln der Schulleitung rechtmassig, das heisst, ob die anwendbaren Ge-
setze und Vorgaben eingehalten sind (Compliance), und zweckmassig, also zur Erreichung
eines Ziels geeignet ist. Dazu gehdrt insbesondere auch die Aufsicht, ob die finanziellen
Vorgaben eingehalten sind. Die Aufsichtspflicht der Schulkommission soll jedoch die pada-
gogische und fachliche Aufsicht klar nicht umfassen. Diese soll in den Aufgabenkreis der
Rektorin bzw. des Rektors fallen. Die Aufsicht hat immer massvoll zu sein.

Anstellung: Die Schulkommission bleibt wie bisher Anstellungsbehdrde. Im Falle eines
Wechsels zu einer Anstellung von Rektor/in und Prorektor/innen (anstelle einer Wahl auf
Wahlperiode, siehe unten Pkt. 3) stellt sie diese an (und entlasst sie ggf. auch), da es kein
Auseinanderklaffen der Antrags-, Anstellungs- und Beurteilungsinstanz geben soll. Sie ent-
scheidet weiterhin Uber die Anstellung und Entlassung von unbefristet angestellten Lehr-
personen und tragt die Verantwortung fiir die Mitarbeiterbeurteilung der Rektor/in und Pro-
rektor/innen sowie unbefristet angestellten Lehrpersonen.

Es sind in diesem Modell auch Zwischenformen madglich, dass z.B. die Schulkommission
nur Rektor/in und Prorektor/innen anstellt und entlasst und der Rektor die Lehrpersonen.
Sollte es bei einer Wahl bzw. Anstellung auf Amtsperioden bleiben, so wirde die Schul-
kommission die Rektor/in und die Prorektor/innen Antrag auf Wahl bzw. Anstellung stellen,
wobei die Anstellungsinstanz noch zu bestimmen ware.

Darlber hinaus soll die Schulkommission wie bisher die Schulleitung beraten, begleiten
und unterstitzen. Die Schulkommission soll zudem weiterhin die wichtige Aufgabe der Ver-
bindung zur Gesellschaft, Wirtschaft, den Zubringer- und Abnehmerinstitutionen und zu
den Ubrigen Akteuren an den Ubergéngen sicherstellen.

Wabhl der Mitglieder der Schulkommission: Die Mitglieder der Schulkommission sollen
zur Vereinfachung der administrativen Ablaufe neu durch das MBA statt durch die Bil-
dungsdirektion gewahlt werden. Die Wahl der Schulkommissionsmitglieder soll gemass ak-
tuellem Projektstand weiterhin auf Amtszeit von vier Jahren erfolgen, wobei die Moéglichkeit
zur zweimaligen Wiederwahl beibehalten werden soll. Wenn ein bestehendes Mitglied in
die Funktion als Prasidentin oder Prasident gewahlt wird, soll die Amtszeit neu zu zahlen
beginnen. Sollte das Modell A zur Anwendung gelangen, ist hingegen zu kléaren, ob die ak-
tuell geltenden Rechtsgrundlagen genligen, um die Durchgriffsrechte der Bildungsdirektion
im Falle einer Vernachlassigung oder Verletzung der Aufsichtspflicht durch die Schulkom-
mission sicherzustellen.

Modell B

Steuerung: Analog zu heute soll das MBA den einheitlichen Vollzug von Gesetzen und
Verordnungen Uber Vorgaben in Form von Richtlinien 0.4. regeln und die Angebote im Bil-
dungsbereich Uber Ressourcenzuteilungen (inkl. finanzielle Mittel), Leistungsauftrage und
Leistungsvereinbarungen steuern.
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Genehmigung: Im Rahmen der von der Bildungsdirektion zugewiesenen Kompetenzen
soll das MBA weiterhin Geschafte und Ausgaben bewilligen. Die Kompetenzen ergeben
sich aus Gesetz und Verordnungen.

Beratung und Unterstiitzung durch das MBA: Ebenfalls unverandert soll das MBA den
Schulen in personellen, finanziellen und rechtlichen Angelegenheiten beratend und unter-
stltzend zur Seite stehen.

Meinungseinbezug: Das MBA soll zur Starkung der Zusammenarbeit zu wesentlichen Ge-
schaften die Meinung der Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der Berufsfachschulen

bzw. der Schulleiterkonferenz der Mittelschulen einholen. Als wesentliche Geschafte gelten
grossere bildungspolitische Vorhaben, Anderungen der Vollzugspraxis mit direkten Auswir-
kungen auf die Schulen, Einfiihrung neuer Steuerungs- oder Kontrollinstrumente etc.

Aufsicht: Unter den geltenden Bestimmungen ist die Aufsicht Gber die Schulen unklar ge-
regelt. Es besteht eine doppelte Aufsicht durch die Schulkommission als oberstes Organ
der Schule und das MBA als der Schule hierarchisch ebenfalls ibergeordnete Behorde.
Die Aufsicht Gber die Schulen soll deshalb unmittelbar und umfassend dem MBA zugewie-
sen werden. Damit wiirde das Weisungsrecht der Schulkommission gegentiber der Schule
entfallen und nur noch dem MBA zukommen. Die Aufsicht durch das MBA soll beinhalten,
zu prifen, ob das Handeln der Schulleitung rechtmassig, das heisst, ob die anwendbaren
Gesetze und Vorgaben eingehalten sind (Compliance), und zweckmassig, also zur Errei-
chung eines Ziels geeignet ist. Dazu soll insbesondere auch die Aufsicht gehdren, ob die
finanziellen Vorgaben eingehalten sind. Die Aufsichtspflicht des MBA soll jedoch die pada-
gogische und fachliche Aufsicht klar nicht umfassen. Diese soll in den Aufgabenkreis der
Rektorin bzw. des Rektors fallen. Die Aufsicht hat immer massvoll zu sein.

Anstellung: Anstellungsbehdrde der Rektor/innen und Prorektor/innen ist das MBA. Die-
ses tragt die Verantwortung fur die Mitarbeiterbeurteilung der Rektor/innen und Prorek-
tor/innen. Als Zwischenform kdnnte die Anstellungskompetenz fiir Prorektor/innen auch bei
der Rektorin/ dem Rektoren liegen. Die Schulkommission wie auch der Lehrkdrper sind in
die Anstellung und Beurteilung aber in jeden Fall zwingend zu involvieren.

Der Rektor / Die Rektorin ist in diesem Modell auch Anstellungs-, Beurteilungs- und Entlas-
sungsinstanz der Lehrpersonen. Wie bisher ist bei der Beurteilung auch hier die Schulkom-
mission zwingend zu involvieren.

Wabhl der Mitglieder der Schulkommission: Die Mitglieder der Schulkommission sollen
zur Vereinfachung der administrativen Ablaufe neu durch das MBA statt durch die Bil-
dungsdirektion gewahlt werden. Die Wahl der Schulkommissionsmitglieder soll weiterhin
auf Amtszeit von vier Jahren erfolgen, wobei die Méglichkeit zur zweimaligen Wiederwahl
beibehalten werden soll. Wenn ein bestehendes Mitglied in die Funktion als Prasidentin o-
der Prasident gewahlt wird, soll die Amtszeit neu zu z&hlen beginnen.
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Beratung, Begleitung, Unterstiitzung durch Schulkommission: Die Schulkommission
soll die Schulleitung beraten, begleiten und unterstiitzen. In ihrem wichtigsten aktuellen Ta-
tigkeitsgebiet, der Anstellung von Schulleitungsmitgliedern sowie von unbefristet angestell-
ten Lehrpersonen und deren Beurteilung soll die Schulkommission zwingend involviert blei-
ben. Die Schulkommission soll zudem weiterhin die wichtige Aufgabe der Verbindung zur
Gesellschaft, Wirtschaft, den Zubringer- und Abnehmerinstitutionen und zu den Gbrigen
Akteuren an den Ubergéngen sicherstellen.

2. Anstellungsprozesse Schulleitung

Die Anstellungsprozesse Schulleitung sind in vielerlei Hinsicht heute nicht mehr ganz zeit-
gemass.

Mitwirkung Kollegium («Hearings»)

Die aktuell angewendeten Verfahren zur Besetzung der Position einer Rektorin bzw. eines
Rektors sowie auch von Prorektorinnen und Prorektoren sind datenschutzrechtlich proble-
matisch. Es stellt sich u.a. die Frage der Verhaltnismassigkeit, dass sich die Kandidatinnen
und Kandidaten vor dem Konvent prasentieren missen. Dieses Vorgehen kénnte dem
Schutz der Privatsphare der betroffenen Person nur ungeniigend Rechnung tragen Zur
Klarung wurde im September 2019 beim Datenschutzbeauftragen des Kantons Zirich ein
entsprechendes Gutachten in Auftrag gegeben. Es soll bis Ende 2019 vorliegen.

Falls die geltende Regelung auf Grund der heutigen Auslegung des Bewerbungsgeheim-
nisses nicht mehr zur Anwendung gelangen darf, muss das Verfahren angepasst werden.
Dabei ist unbestritten, dass einerseits der Schutz der Privatsphéare der Kandidatinnen und
Kandidaten respektiert, andererseits aber auch die Stimme des Konvents gebihrend zu
bericksichtigen sind. Dies kdnnte Uber den Einsatz einer Findungskommission sicherge-
stellt werden.
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Anstellungsprozess Schulleitung

Auswahl-
o hulkommis- kandidat/innen SK schlagt Eodiorinasrat Alle 4 Jahre
8 sion (SK prasentieren Kandidat/in v?.réhlt aguf Wiederholung
] Vorauswahl sich vor dem der Bildungs- Artereitvon der Wahl-
% (via Findungs- Konvent: direktion zur Al empfehlung
& kommission) Abstimmung Wahl vor durch Konvent
->Empfehlung

V1: EiKo wahlt
@ Kandidat/in aus
3 Verteaung e & Unbefristete 360°
= il S Sl g V2: Auswahl Anstellung Feedback
0 e e vor Fachschaft durch und
2 F;md tABA vorgtta:;tla;zie vorgesetzie Flhrungs-
g S (FiKci V3: Auswanhl Stelle verantwortung

vor Konvent

plus

Vor Ausschreibung der freien Stelle soll sich eine Findungskommission (Fiko) konstituieren.
Im FGhrungsmodell B ware das MBA bei Rektorenwahlen zwingend vertreten, im Modell A
optional. Die vertretenen Gremien sollen selbst bestimmen, durch welche Person bzw. Per-
sonen sie sich in der Findungskommission vertreten lassen wollen. Dabei soll auf eine aus-
gewogene Vertretung der Abteilungen der Berufsfachschulen bzw. Fachschaften der Mittel-
schulen geachtet werden. Die Findungskommission soll die eingehenden Bewerbungen se-
lektionieren. Ein Assessment oder Unterrichtsbesuche kdnnen Teil des Verfahrens bilden.
Mindestens ein Mitglied der Findungskommission soll tGiber Expertise und Erfahrung in der
Personalgewinnung verfligen. Die Findungskommission trifft die Wahl in der Regel gemein-
sam und empfiehlt die Kandidatin oder den Kandidaten zur Anstellung. Kann kein Konsens
gefunden werden, soll die Leitung der Findungskommission entscheiden, es sei denn, min-
destens die Halfte der Findungskommissionsmitglieder verlangt eine erneute Ausschrei-
bung.

Anlasslich der Diskussionen im Fachausschuss wurden fir den Fall, dass die aktuellen
«Hearings» vor dem Gesamtkonvent abgeschafft werden missen, noch zwei Varianten
(als Erganzung zur Selektion durch die FiKo allein) vorgeschlagen. Beide werden ebenfalls
durch Datenschutzbeauftragen geprtift:

Variante 2: Bevor die Findungskommission die Wahl trifft und aus den Kandidatinnen und
Kandidaten dem MBA eine Person zur Anstellung vorschlagt, sollen sich diejenigen Kandi-
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datinnen und Kandidaten, die in der engeren Auswahl stehen, den Vertretungen der Fach-
gruppen oder der Fachschaften vorstellen und einen kurzen Lebenslauf abgeben. Mit die-
sem Schritt wird beabsichtigt, die Passung der Kandidatinnen und Kandidaten ins Kolle-
gium zu prufen. Die Vertretungen der Fachgruppen oder der Fachschaften geben zu den
vorgestellten Kandidatinnen und Kandidaten gegentber der Findungskommission ihren
Vorschlag ab. Die Findungskommission empfiehlt dem MBA in der Folge die von den Ver-
tretungen der Fachgruppe bzw. der Fachschaften ausgewahlte Kandidatin oder Kandidaten
zur Anstellung.

Variante 3: Die Findungskommission soll aus den Kandidatinnen und Kandidaten auswah-
len, wer in die engere Auswahl einbezogen wird. Dieser engere Kreis von Kandidatinnen
und Kandidaten soll dann unter Verschwiegenheitsverpflichtung gegenseitig voneinander
erfahren, dass sie sich auf die Stelle beworben haben und in der engeren Auswahl stehen.
Daraufhin sollen sie sich (bis zu einem festgesetzten Termin) entscheiden, ob sie ihre Be-
werbung in Kenntnis der veranderten Sachlage (namlich wer ihre Mitbewerberinnen und
Mitbewerber sind) aufrechterhalten wollen oder nicht. Als nachster Schritt soll wie bisher
die Vorstellung vor dem Gesamtkonvent folgen, damit dieser dem MBA eine der Personen
vorschlagen kann.

Anstellung der Schulleitungsmitglieder:

Die Wahl von Rektorinnen und Rektoren sowie Prorektorinnen und Prorektoren durch den
Regierungsrat auf Amtszeit stellt im System eine Eigenheit dar, die in der Praxis Probleme
bereitet. Auf Grund der maximalen Amtsdauer von 12 Jahren sind féahige Personen, auch
wenn sie ihre Funktion zur vollsten Zufriedenheit aller Anspruchsgruppen ausfihren, ge-
zwungen, friihzeitig nach Anschlusslosungen Ausschau zu halten und verlassen ihr Amt al-
lenfalls unnétig friih und bisweilen zu einem sehr unglinstigen Zeitpunkt. Eine Verlange-
rung der Amtszeit Gber die 12 Jahre hinaus ist zwar vom Gesetzgeber vorgesehen, aber
nur «in besonderen Fallen», was den betroffenen Personen keine Rechtssicherheit gibt
und damit die Nachteile der aktuellen Regelung nicht zu eliminieren vermag.

Andererseits ist im Falle von personellen Schwierigkeiten der aktuelle Anstellungsmodus
mit zahlreichen Problemen behaftet. So kann ein Schulleitungsmitglied, das in den Augen
der Ansprechgruppen nicht mehr im Amt verbleiben sollte, keineswegs einfach durch
«Nicht-Wiederwahl» abgesetzt werden. Gemass heutiger Rechtsauslegung gilt ndmlich:
Eine Nichtwiederwahl ist nur aus einem sachlich zureichenden Grund zulassig und muss
begriindet werden (§ 15 Abs. 2 PG). Was dies genau bedeutet, wurde im Zusammenhang
mit Nichtwiederwahlen von Schulleitungsmitgliedern zwar bisher gerichtlich noch nicht be-
urteilt. Sicherheitshalber ist eine Nichtwiederwahl inhaltlich und formal wie eine Kiindigung
vorzubereiten. Bei einer Kiindigung liegt ein sachlich zureichender Grund insbesondere
dann vor, wenn mangelhafte Leistungen oder unbefriedigendes Verhalten vorliegen (§ 16
Abs. 1 lit. a VVO). Gemass § 19 Abs. 1 Personalgesetz muss fir den Nachweis eine ange-
messene Bewahrungsfrist von langstens sechs Monaten eingeraumt werden. Die Vorwiirfe
mussen durch eine Mitarbeiterbeurteilung oder ein gleichwertiges Verfahren belegt werden.
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Dabei ist es wesentlich, dass den betroffenen Mitarbeitenden klar ist, dass das Nichterrei-
chen der gesetzten Ziele eine Kiindigung bzw. vorliegend eine Nichtwiederwahl nach sich
Zieht.

Dies bedeutet konkret, dass auch die «kEmpfehlung» durch das Kollegium in dieser Form
keinen Stellenwert haben kann, weil es sich nicht um eine differenzierte Aussage handelt
und damit keine sachlich zureichenden Griinde flir die Beurteilung abgeleitet werden kén-
nen. So fihrt aktuell die Amtszeitbeschrankung paradoxerweise eher dazu, dass maximale
Amtszeiten ,ausgesessen” werden, weil dies mit weniger Schwierigkeiten und Aufwand
verbunden ist, als das Arbeitsverhaltnis schon zu einem fritheren Zeitpunkt zu beenden.
Und auch wenn alle Beteiligten ihre Aufsichtspflicht wahrnehmen, so ist es unbefriedigend,
dass Personalentscheide nur alle vier Jahre vorgesehen sind und nicht dann, wenn sie an-
gezeigt und nétig sind.

Eine Alternative stellt die unbefristete Anstellung von Schulleitungsmitgliedern dar. Dies
ware auch im Hinblick auf die Férderung von zeitgemassen Anstellungsbedingungen von
Vorteil (siehe dazu unten Handlungsfeld 3).

Mit einem Wegfall von Amtszeitbeschrankungen muss eine zeitgemasse, forderorientierte
und umfassende Mitarbeiterbeurteilung etabliert werden, die sicherstellt, dass Spannungen
rasch erkannt und zielgerichtet bearbeitet werden — und zwar unabhangig davon, ob die
Hauptverantwortung fir die Aufsicht beim MBA oder bei der Schulkommission liegt.

Mit dem Wegfall der periodischen Wiederwahl wiirde auch die Mdglichkeit des Kollegiums,
sich im Rahmen des Wiederwahlprozesses zu dussern, entfallen. Mit der Verpflichtung, die
Stimme des Lehrkérpers im Rahmen der Mitarbeiterbeurteilung in differenzierter Art und
Weise einzuholen, kénnte Stimme des Konvents aber erhalten und die Qualitat der Riick-
meldung sogar noch erhéht werden.

Die nachstehende Ubersicht zeigt, in welchen Bereichen die verschiedenen Gremien und
Personen Uber Starken verfiigen. Entsprechend konnten sie auch bei Mitarbeiterbeurteilun-
gen beigezogen werden, um ein umfassendes, differenziertes und faires Bild zu ergeben.
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* Compliance Monitoring, z.B. Budget, Submissionen, Personalrecht (inkl. Stundenkonti, Entlastungen, Kadenz MAB etc.)
MBA = Gewabhrleistung Gleichheitsgebot (Gesamtsicht)

= Verknupfung mit (inter-)kantonalen Rahmenbedingungen / Entwicklungen

» Beurteilung Umgang der Schulleitung mit Medien

* Fokus auf Einzelschule

Hal F » Beurteilung

Prasident/in  Sehulklima

Schulkom- - Unterrichtsqualitat (auf Grund MAB-Einblicken)
2 — Innovationskraft Schule

mission — Innerschulische Kommunikation

* Aussensicht auf Schulalltag

+ Finanzieller, personeller, organisatorischer Uberblick (iber Schule (inkl. baulicher Zustand)
. » Padagogische und fachliche Beurteilung der Lehrpersonen
Rektor/in = Strategische Ausrichtung der Einzelschule
» Koordination und Kooperation (bilateral zwischen Einzelschulen sowie im Rahmen SLK/KRB)

» Padagogische Entwicklung der Schule
= Beurteilung
— Schulklima
— Qualitdt MAB Lehrpersonen
— Fuhrungsqualitaten (inkl. Sozialkompetenzen) der Schulleitung
— Innerschulische Kommunikation

Kollegium

* Beurteilung

(] i — Schulklima
Schaler/innen — Unterrichtsqualitat

Lernende — Sozialkempetenzen (z.B. Konfliktfestigkeit, Empathie efc.) der Schulleitung
— Fach- und Sozialkompetenzen der Lehrpersonen

* Forderung Innovationskraft der Schulen
Lehrbetriebe » Interessen der Wirtschaft

Berufsverbande

Fazit: Eine regelmassige und umfassende Rickmeldung an die Schulleitung dient dazu,
das Bewusstsein Uber Starken und Schwachen zu scharfen und die personliche Entwick-
lungsrichtung zu weisen. Es wirkt aber auch deeskalierend aufgrund des Wissens, dass
Verhalten und Leistung von allen Seiten beleuchtet wird. In diesem Sinne wirkt das Instru-
ment den ins Feld gefiihrten Nachteilen, die sich aus der beabsichtigten Aufhebung der
Amtszeitbeschrankung ergeben, entgegen. Gepaart mit einer Personalfiihrung, die ernst
genommen wird, lasst sich auf dieser Grundlage ein Arbeitsverhaltnis auch friihzeitig been-
den. Damit kdnnte ein Mangel behoben werden, der mit der aktuell gultigen Regelung be-
steht. Heute gelten im Hinblick auf die Kliindigungsméglichkeiten namlich die gleichen Vo-
raussetzungen gemass Personalgesetz wie bei unbefristet angestelltem Personal. Aller-
dings kann der Prozess nur alle vier Jahre, jeweils im Vorfeld der Wiederwahl in Gang ge-
setzt werden.

3. Anstellungsform und Anstellungsbedingungen Schulleitung

Im aktuellen System sind sowohl Anstellungsformen als auch Anstellungsbedingungen fiir
Schulleitungsmitglieder enorm starr. Sie sehen die Méglichkeit von Teilzeitbeschaftigung
nur im Ansatz vor und sind durch Anstellungsmodalitadten (Ebene Regierungsrat, Wahl auf
4 Jahre) selbst im Falle einer weitergehenden Offnung fir Teilzeitmodelle nur sehr schwer-
fallig (alle vier Jahre anpassbar). Damit verhindert das Anstellungssystem, dass Schulen
agil jene Fuhrungsstrukturen schaffen und laufend anpassen, die ihrer Schulkultur und den
Moglichkeiten und Winschen des Flhrungsteams entspricht.
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Im Fachausschuss Governance und bei den Personalverbanden wurden deshalb Modelle
diskutiert, welche die Kompetenz zur Festlegung der Fuhrungsstruktur viel starker als bis-
her an die einzelne Schule delegiert.

Eine Mehrheit der Diskussionsteilnehmenden beflirwortet dabei eine vollstandige Flexibili-
sierung.

Anstellungsform/-bedingungen Schulleitung

Status Quo Neu (Individuum) Neu (Team)
Anstellungs Wahl auf Amtszeit (4 Jahre) Unbefristete ~ Wahl auf

form Anstellung Amtszeit

Stellenpool fir Schulleitung
pro Schule je nach Grosse
2 Anstellungen 1 Anstellung  (gilt fiir SL-
Funktion und
Unterricht)

Schulleitungszulage R:LK24/ PR:LK23

Rektorfin (R): 100% Voll-Flex Teil-Flex: Voll-Flex: SL verteilt Stellen

Prorektor/in (PR): 80% - - Mindest-

100% (bei 80% je -10% bei
SL-Funktion und Unterricht)

R=6L/PR=10L;
Reduktion méglich bis < 1
Normallektion / Woche
(geméss MBVVO)

Voll-Flex: SL  Teil-Flex:
entscheidet max. 15%
mit vorge- (R) oder 30%

setzer Stelle (PR) Unter-

mit vorgesetzer Stelle frei
il-Flex: max. Anzahl SL/
Pe inima

richten

D Voll-Flex: Teil-Flex:
it Absprache im max. 1 Tag
Team pro Woche

Zusammensetzung: Die Schulleitung soll sich aus der Rektorin oder dem Rektor und den
Prorektorinnen und Prorektoren sowie einer Adjunktin oder einem Adjunkten zusammen-
setzen, wobei noch festzulegen ist, wie genau die Stellung der Adjunktin / des Adjunkten
gegenuber der restlichen Schulleitung beschrieben wird.

Die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten sollen auf Gesetzesstufe geregelt
werden, wobei letztlich die Rektorin oder der Rektor die Verantwortung flr die operative
Fihrung der Schule tragt, im Aufsichtsmodell B auch fiir die strategische Fihrung. Abtei-
lungsleiterinnen und Abteilungsleiter an Berufsfachschulen sollen neu ebenfalls unbefristet
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angestellte Prorektorinnen und Prorektoren sein. Die Funktion der stellvertretenden Abtei-
lungsleiterinnen und Abteilungsleiter soll hingegen abgeschafft werden und soweit moglich
durch zusatzliche Prorektorinnen bzw. Prorektoren kompensiert werden.

Wichtig scheint, dass die Adjunktinnen und Adjunkten bzw. die «Leitung Zentrale Dienste»
eine adaquate Position erhalt, auch lohnmassig. Die Adjunktinnen und Adjunkten erfiillen
bereits heute an vielen Schulen eine sehr wichtige Aufgabe. Im Gegensatz zu den Rekto-
rinnen und Rektoren bzw. Prorektorinnen und Prorektoren, die meistens vor allem Uber pa-
dagogische Expertise verfligen, bringen sie oftmals wertvolles Betriebswirtschafts- und Fi-
nanzwissen mit. Beides ist flr das gute Funktionieren und operative Flhren einer Schule
unerlasslich. Es ist daher richtig und wichtig, die Adjunktin oder den Adjunkten zur Schullei-
tung zu zahlen. Kompetente Adjunktinnen und Adjunkten ermdglichen es so, dem Rektorat
bzw. Prorektorat, auf inre Kernaufgabe, die padagogische Flhrung der Schule (Lehrperso-
nen und Schdler/innen bzw. Lernende), zu fokussieren.

Schulleitungspensum: Anstelle einer standardisierten Schulleitungsverpflichtung, die fir
Schulleitungsmitglieder per Anstellungsverfiigung fix zugeschrieben wird, sollen Schulen —
abhangig von ihrer Grésse — einen «Schulleitungspool» erhalten, der innerhalb der Schul-
leitung flexibel zugeteilt und jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen angepasst werden
kann. Damit wird die Leitungsfunktion v.a. fir jingere Lehrpersonen und insbesondere fir
Frauen attraktiver.

Jede Schule hat ihre eigene Kultur und ein bestehendes Leitungsgremium — dort liegt die
beste Expertise dafiir, was es an einer Schule an Diversitat (und Fragmentierung) im Lei-
tungsteam «vertragt».

Zudem wird fUr Schulleiter/innen, welche ihre Leitungsfunktion abgeben und als Lehrer/in in
den Schuldienst zurlickkehren méchten, eine «geordnete» Rlckkehr ermdglicht, indem das
Leitungspensum Uber einen langeren Zeitraum hinweg reduziert und damit naturliche Fluk-
tuationen in der eigenen Fachschaft genutzt werden kénnen.

Alternativ dazu ware ein Festhalten an minimalen Pensenverpflichtungen denkbar, was
aber von einer Mehrzahl der Diskussionsteilnehmenden als unnétig bzw. entwicklungshem-
mend angesehen wird.

Unterrichtsverpflichtung: Grundsatzlich sollen auch Rektorinnen und Rektoren sowie
Prorektorinnen und Prorektoren unterrichten, weshalb sie Giber ein Lehrdiplom fir Maturi-
tatsschulen bzw. fir Berufsfachschulen verfligen missen. Es soll jedoch moglich sein, das
Arbeitspensum einseitig zu Lasten des Unterrichtens zu reduzieren oder das Unterrichten
voriubergehend ganzlich auszusetzen, denn der Fokus von Schulleitungsmitgliedern soll
auf der Leitung der Schule liegen und nicht auf dem Unterrichten.

Es besteht unter den Schulvertretern, verstarkt bei den Mittelschulen, Konsens, dass es flr
die Akzeptanz der Schulleitungsmitglieder im Kollegium wichtig sei, dass sie selber auch
unterrichten. Wie hoch diese Unterrichtstatigkeit aber konkret sein muss, durfte sich von
Schule zu Schule und von Person zu Person unterscheiden. Im Grundsatz gilt wohl — auch
im Eigeninteresse der Schulleitungsmitglieder —: «So wenig wie moglich, so viel wie nétig.»
Auch diese Entscheidung soll deshalb vollkommen an die Schule delegiert werden.
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Durch die vorgeschlagenen differenzierten Wege der Riickmeldung durch Lehrpersonen
(und in diesem Fall auch der Schulerinnen und Schuler) wird sich zeigen, wie die Unter-
richtstatigkeit von Schulleitungsmitgliedern beurteilt wird.
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